
Die Gemeinde Winklarn beabsichtigt, das örtliche Raumordnungsprogramm abzuän-

dern.  

 

Sofern bei einer Änderung aufgrund ihrer Geringfügigkeit nicht von vorne herein die 

Durchführung einer strategischen Umweltprüfung entfallen kann oder für diesen Be-

reich der Gemeinde ein verordnetes Entwicklungskonzept gilt, das einer strategischen  

Umweltprüfung unterzogen wurde, in dem die vorgesehene Änderung bereits vorge-

sehen und in ihren Auswirkungen untersucht wurde, hat die Gemeinde zu prüfen, ob 

aufgrund voraussichtlich erheblicher Umweltauswirkungen eine strategische Umwelt-

prüfung erforderlich ist. 

 

 

Das Ergebnis dieser Prüfung und die Begründung lauten wie folgt: 



 

 
Schedlmayer Raumplanung ZT GmbH  A 3382 Loosdorf 

GF Dipl.-Ing. Herfrid Schedlmayer Parkstraße 5 
Ingenieurkonsulent für Raumplanung und Raumordnung Telefon 02754/6803·  Telefax 02754/6803-4 

staatlich befugter und beeideter Ziviltechniker office@raumordnung.at   www.raumordnung.at 

LG St. Pölten FN 265661d ATU61876278 

 

 

 

FESTSTELLUNG UND BEGRÜNDUNG ÜBER DIE NOTWENDIGKEIT EINER 

STRATEGISCHEN UMWELTPRÜFUNG DURCH DEN ORTSPLANER 
 

 

 

 

 

 

 

Betrifft: Gemeinde Winklarn 

 Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes 

 

Zu der im beiliegenden Vorentwurf (erstellt von Schedlmayer Raumplanung ZT GmbH unter der Planzahl 2804/F.A.1., 

am 28.02.2024) dargestellten Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes wird festgestellt:  

 

Die Änderung bildet keinen Rahmen für Projekte, die in den Anhängen I und II der UVP-Richtlinie (85/337/EWG) 

aufgezählt sind. 

 

Die Änderung führt nicht zu voraussichtlich erheblichen Auswirkungen auf ein Europaschutzgebiet.  

 

Aus den dargelegten fachlichen Aspekten ergeben sich voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen.  

 

Die Begründung geht aus den von der Gemeinde übermittelten Unterlagen hervor. 

 

Gregor Faffelberger, BSc. 

 

  



 

 

 

 

 

An die  

Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht 

als Umweltbehörde gem. NÖ ROG 2014 

 

Landhausplatz 1 

3109 St. Pölten 

 

 

 

 

............................. 

(Datum) 

 

 

 

 

 

 

Betrifft: Gemeinde Winklarn 

 Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes 

 Entscheidung über die Durchführung einer strategischen 

 Umweltprüfung 

 

Die Gemeinde beabsichtigt, das örtliche Raumordnungsprogramm zu ändern. Ein Vorentwurf (erstellt von Schedlmayer Raumplanung ZT 

GmbH unter der Planzahl 2804/ F.A.1. am 28.02.2024) liegt bereits vor. Nach Abwägung der als relevant erkannten Kriterien hat die 

Gemeinde entschieden, dass keine strategische Umweltprüfung bei der Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes durchgeführt 

wird. 

 

Begründung: 

 

• Auf Grund einer eingehenden Vorprüfung im Rahmen des ÖEK (siehe beiliegendes Screening-Ergebnis) sind keine erheblich  

negativen Umweltauswirkungen zu erwarten (betrifft Änderungspunkt Nr. 1). 

 

 
Diese Entscheidung sowie die zugrunde liegenden Unterlagen werden der Umweltbehörde zur Kenntnisnahme bzw. zur Abgabe einer 

Stellungnahme übermittelt. 

 

 

 

 

…………………………………. 

(Unterschrift der Bürgermeisterin) 

 

 

Anlagen:  

• Feststellung und Begründung über die Notwendigkeit einer strategischen Umweltprüfung durch den Ortsplaner 

• Auflistung der Änderungen  

• Vorentwurf zur Änderung des örtl. Raumordnungsprogrammes (Pläne) 

• Screening-Liste 

• Verordnungsentwurf 



AUFLISTUNG DER BEABSICHTIGTEN ÄNDERUNGEN 

DES ÖRTLICHEN RAUMORDNUNGSPROGRAMMES 

GEM. § 24, ABS. 5 DES NÖ-RAUMORDNUNGSGESETZES 2014, LGBl. 3/2015 i. d. g. F. 

 

 

 

 

ÄNDERUNGEN DES FLÄCHENWIDMUNGSPLANES 

 
Änderungspunkt 1  

KG. Winklarn         (Planblatt 1) 

Gst. 918/1, 918/2 

 

Umwidmung  

von Grünland – Land- und Forstwirtschaft 

auf Bauland-Wohngebiet mit Befristung gemäß § 17 Abs. 2. NÖ ROG 2014 (Folgewidmung Grünland-

Freihalteflächen für Siedlungsentwicklung) 

auf Grünland-Freihaltefläche für Siedlungsentwicklung 

 

von öffentliche Verkehrsfläche 

auf Bauland-Wohngebiet 

 

 

 

 

 

 
 

 



Gemeinde: Winklarn 

Polit. Bezirk: Amstetten 

Land: Niederösterreich 

 

 

 

 

 

 

V E R O R D N U N G 
 

 

 

Entwurf  

28.02.2024 

 

 

 

§ 1 Gemäß § 25 Abs. 1 des NÖ-Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. 3/2015 i. d. g. F., wird das örtliche 

Raumordnungsprogramm in der Katastralgemeinde Winklarn abgeändert. 

 

 

§ 2 Die Plandarstellung, die gemäß § 2 Z. 3c der Planzeichenverordnung,  

LGBl. 8000/2-0, als Neudarstellung ausgeführt und mit einem Hinweis auf diese Verordnung versehen 

ist, liegt im Gemeindeamt zur allgemeinen Einsichtnahme auf. 

 

 

§ 3  Diese Verordnung tritt gem. § 59 Abs. 1 der NÖ-Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000 mit dem auf den 

Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft.  

 

Die NÖ-Landesregierung hat diese Verordnung gem. § 24 Abs. 11 und 14 i. V. m. § 25 Abs. 4 des NÖ-

Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. 3/2015 i.d.g.F., mit ihrem Bescheid vom ………………………, Zl. 

………………………………………., genehmigt. (erst bei der Kundmachung ergänzen!!) 

 

 

 

Winklarn, am .................... 

 

 

 

 

 

 

angeschlagen am: 

 

abgenommen am: Die Bürgermeisterin: 
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Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms der Gemeinde Winklarn  
Prüfung der Notwendigkeit über die Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung (SUP) erstellt 
von Schedlmayer Raumplanung ZT GmbH unter der Planzahl 2804/F.A.1. am 28.02.2024 
 
Zu der im beiliegenden Vorentwurf dargestellten Änderung des ÖROP wird festgestellt:  

A: kein Screening erforderlich – keine SUP  
 

▪ Änderungspunkte vom Inhalt und Umfang so geringfügig, dass erhebliche 
negative Auswirkungen auf die Umwelt ausgeschlossen werden können  

betroffene Änderungspunkte: 

 

 

▪ Änderungen im Rahmen eines ÖEK bereits in ausreichender Tiefe vorgeprüft betroffene Änderungspunkte: 

1 

 

B: SUP obligatorisch durchzuführen   

▪ Änderungspunkte als Rahmen für Projekte gemäß Anhänge I und II der UVP-
Richtlinie (85/337/EWG) 

betroffene Änderungspunkte: 

 

SUP  

erforderlich 

▪ Änderungspunkte mit möglicherweise erheblichen Auswirkungen auf 
Europaschutzgebiete 

betroffene Änderungspunkte: 

 

C: Screening erforderlich (Tabellen 1 und 2)  

▪ Screeningergebnis: erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt möglich – weitere 
Untersuchungen erforderlich. 

betroffene Änderungspunkte: 

 

▪ Screeningergebnis: erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt nicht zu erwarten – 
weitere Untersuchungen nicht erforderlich. 

betroffene Änderungspunkte: 

 

 

 

Das Ziel der Erstabschätzung laut Tabelle 1 und 2 besteht darin, zu prüfen, ob nähere Untersuchungen zur Feststellung möglicher  

Umweltauswirkungen erforderlich sind. Wenn die Erstabschätzung ergibt, dass erhebliche Umweltauswirkungen ausgeschlossen werden können, sind weitere 
Untersuchungen (= Durchführung einer SUP) in Form eines Umweltberichts nicht erforderlich.  
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Tabelle 1: Prüfung relevanter Planungsgrundlagen 

Informationsquelle ((*) Verweis auf Tabelle 2) Bemerkung 
Prüfung von Planungskonflikten(*) 

NÖ Atlas 

Sektorales ROP Windkraftnutzung 

in NÖ 
keine Zonen in der Region        

FWP Nachbargemeinde(n) keine konfliktträchtigen Widmungen        

Sonstige Unterlagen 

Regionales 

Raumordnungsprogramm  
keines erlassen        

Kleinregionales Rahmenkonzept nicht geprüft        

Grundlagenforschung ÖROP vorhanden - keine relevanten Informationen        

Örtliches Entwicklungskonzept vorhanden - relevante Aussagen  

ÄP 1: BW-F1 (GfreiS)  entspricht 

gemäß ÖEK einer Wohnnutzung, 

Weg ist bereits im Bereich der 

Straße hergestellt.   

ÖROP-Verordnungstext nicht geprüft        

Prüfung von Standortgefahren(*) 

NÖ Atlas 

Gefahrenzonenplan (WLV) außerhalb von Einzugsgebieten       

Abflussuntersuchung 

(GZP – Flussbau) 
vorhanden - keine Überlagerungen       

Gefahrenhinweiskarte 

Rutschprozesse 
weiße Klasse        

Gefahrenhinweiskarte 

Sturzprozesse 
weiße Klasse       

Hinweiskarte Hangwasser einzelne, kleine Fließwege berührt       

Grundwasserstand außerhalb dargestellter GW-Hochstände       

landwirtschaftliches 

Entwässerungsgebiet 
keine Überlagerung       

Sonstige Quellen 

www.hochwasserrisiko.at (wenn 

keine Abflussuntersuchung vorliegt) 
keine Hinweise zu erkennen       

Altstandorte und Altablagerungen 

(cadenza-Modul) 
keine Altlast oder Verdachtsfläche im Nahbereich        

e-Bodenkarte – Feuchtlage keine Feuchtlage        

Prüfung von Konflikten zu Naturgebietsschutz bzw. Wald(*) 

Landschaftsschutzgebiet Lage außerhalb eines Schutzgebiets        

Biosphärenpark außerhalb Biosphärenpark       

Naturschutzgebiet kein Schutzgebiet im Nahbereich       

Europaschutzgebiet kein Schutzgebiet im Nahbereich        

Naturdenkmal nicht geprüft       

Waldentwicklungsplan bei 

Überlagerung mit Wald 
keine Überlagerung mit Wald       

Prüfung von Nutzungskonflikten 

bestehende Nutzungen(*) relevante Nutzung im Umfeld       

www.laerminfo.at Maßnahmen außerhalb kritischer Lärmzonen        

 

http://www.hochwasserrisiko.at/
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LISTE DER PLANUNGSKONSULTATIONEN  

  

Dienststelle    
Kontaktaufnahme erfolgt zu folgenden 

Änderungspunkten  

Bezirksforstinspektion 

(bei der jeweiligen BH)  
  

       

  

  

  

Wildbach- und  

Lawinenverbauung  
  

       

  

  

  

Geologischer Dienst des 

Landes NÖ   
 

       

  

  

  

Abteilung Wasserbau   

       

  

  

  

Abteilung Wasserwirtschaft 

(Altlasten)  
  

       

  

  

  

Abteilung Wasserwirtschaft 

(Grundwasser)  
 

       

  

  

  

Verkehrsverbund Ostregion  

       

  

  

  

Militärkommando NÖ   

       

  

  

  

Welterbe – kulturelles Erbe   

       

  

  

  

Abteilung  

Landesstraßenplanung  
 

       

  

  

  

Bundesdenkmalamt Abteilung 

für NÖ  
 

       

  

  

  

keine Konsultationen 

erforderlich  
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ITUNG

FLÄCHENWIDMUNGSPLAN
DER
GEMEINDE WINKLARN

ABÄNDERUNG - ENTWURF

PL. NR.: 2804/ F.A.1.
28.02.2024

(Ausschnitt aus Teilgebiet 1)

DER PLANVERFASSER:

ABÄNDERUNG

BESTAND

BW

Glf

...-F1 (Gfrei-S) Befristung gem. § 17 Abs. (2) NÖ ROG 2014 
mit Angabe der Folgewidmungsart
F1     Befristung bis .....................(max. 7 Jahre)

Gfrei-S Grünland-Freihaltefläche 
für Siedlungsentwicklung


